
Als Nachweis für ausreichende Deutschkenntnisse wird das DSH-Zeugnis verlangt, und zwar 
mindestens DSH-2, oder der TestDaF mit 16 Punkten oder die Zentrale Oberstufenprüfung des 
Goethe-Instituts (C2). 

 

(Ranke, Dezember 2014) 


